
Gewalt, so Schnell, ist viel mehr als ein Instrument, 

mit dem man tötet, verletzt oder sich fremdes Gut an-

eignet. Sie folgt eigenen Logiken, ist ein Mittel der Macht-

demonstration und Kommunikation innerhalb der mili-

tanten Gruppe; sie stiftet Gemeinschaft und Identität 

und gibt Orientierung im Ungewissen.

Mit der dichten Beschreibung des Kontinuums der Ge-

waltexzesse, der die Bevölkerung der Ukraine über einen 

langen Zeitraum ausgesetzt und in die sie involviert war, 

leistet die Arbeit einen aufschlussreichen Beitrag zur 

Diskussion über Ursprünge, Formen und Bedeutung von 

Gewalt im Zeitalter totalitärer Diktaturen. 

Felix Schnell, PD Dr. phil., geb. 1970, Osteuropahistoriker. 

Schwerpunkte seiner Forschungen sind die Themen Herr-

schaft, Macht und Gewalt in Russland und der Ukraine 

im 19. und 20. Jahrhundert. Er lehrt seit 2011 als Privat-

dozent an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Wie verhalten sich Menschen, wenn der Staat sein Gewalt-

monopol nicht durchsetzen kann, wenn gewohnte Ordnun-

gen zusammenbrechen und die Möglichkeit, sich  etwas 

mit Gewalt zu nehmen, eine Option, wenn nicht für jeder-

mann, so doch für viele wird? Wenn also Gewalträume 

entstehen, in denen nur das Recht des Stärkeren gilt?

Felix Schnell untersucht diese Kultur der Gewalt am 

Beispiel der Ukraine zwischen 1905, dem Jahr der ers-

ten Russischen Revolution, und 1933, als die sowjetische 

 Herrschaft gefestigt und die Kollektivierung der Landwirt-

schaft durchgesetzt war. Seine Analyse des Gewalthan-

delns der militanten Gruppen und ihrer Anführer offen-

bart, dass für dessen Entstehung weniger politische 

Ideologien als vielmehr Möglichkeiten und Anforderun-

gen im Ausnahmezustand ausschlaggebend sind.
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Felix Schnell untersucht am Beispiel der Ukraine, wie bewaff-

nete Männer das Kommando übernahmen, wie sie in Banden 

oder Kampfgruppen einzelne Orte oder ganze Regionen 

beherrschten. In den Gewalträumen galt allein das  Recht 

des Stärkeren. 

In der dichten Beschreibung des Kontinuums der Gewalt-

exzesse offenbaren sich die Eigendynamik und die situa tive 

Logik der Gewalt, aber auch ihre gruppendynamischen und 

psychologischen Phänomene. Durch das überzeugende Kon-

zept des  Gewaltraumes offen baren sich die Möglichkeiten 

und Grenzen menschlichen Handelns im Ausnahmezustand.
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Einleitung

»Bloodlands« hat Timothy Snyder den von Polen über Weißruss-
land bis hin zur Ukraine reichenden Großraum genannt, in dem Ter-
ror und Massenmord des stalinistischen und des nationalsozialisti-
schen Regimes von 1933 bis 1945 Millionen von Menschen das Leben
kostete.1 In der Ukraine2 beginnt die Geschichte entgrenzter Gewalt
aber nicht erst in den 1930er-Jahren. Schon seit der Jahrhundert-
wende erlebte die Bevölkerung der südwestlichen Peripherie des Za-
renreichs mörderische Wellen der Gewalt, die sich in der sowjeti-
schen Zeit noch verstärkten. An vielen Orten und zu verschiedenen
Zeiten entstanden immer wieder Räume des Schreckens, in denen
Gewalt und Tod herrschten.

Die Erste Russische Revolution, der Erste Weltkrieg, der sich
anschließende Bürgerkrieg und auch die Kollektivierung der sowje-
tischen Landwirtschaft waren mit Gewaltorgien verbunden, die
unzählige Menschen ins Elend oder in den Tod rissen. In den 1930er-
Jahren setzte eine bislang beispiellose Phase des staatlich organi-
sierten Terrors und Massenmords ein – das Spektrum der Gewalt-
akteure war in den Dekaden zuvor jedoch sehr viel breiter. Zwar
treffen wir auch hier Staaten oder staatliche Organisationen als
Träger der Gewalt an, in hohem Maße aber auch nichtstaatliche
Akteure: Banden, paramilitärische Verbände sowie staatliche Ein-
heiten, die sich mangels Kontrolle und Steuerbarkeit in der Praxis
nicht wesentlich von nichtstaatlichen Gewaltakteuren unterschie-
den. Ich bezeichne diese auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen,
bei näherem Hinsehen strukturell aber sehr ähnlichen Phänomene
als »militante Gruppen«. Sie spielten in den Räumen des Schreckens

1 Snyder, Bloodlands.
2 Wenn im Titel von der »Ukraine« die Rede ist, so ist damit stets die »histo-

rische Landschaft« gemeint. Das gilt selbstredend für die zarische Zeit, in
der es noch keine Ukraine als territoriale Einheit gab, aber auch für die
postrevolutionäre Zeit, denn einige der angeführten Beispiele stammen
auch aus dem Don-Gebiet oder der Region um Tambov. Präziser wäre je-
weils die Rede von der südwestlichen Peripherie des russischen respektive
des sowjetischen Imperiums, was aber aus rein stilistischen Gründen unter-
lassen wurde.
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zeitweilig eine dominierende Rolle. In den ersten drei Dekaden des
20. Jahrhunderts ging ein großer Teil der Gewalt auf das Konto mi-
litanter Gruppen. Diese – salopp gesprochen – Gewalt von unten ist
noch nie systematisch im Zusammenhang untersucht worden. Sie ist
der Gegenstand dieses Buches.

Es ist kein Zufall, dass die südwestliche Peripherie des Russischen
Kaiserreichs seit der Jahrhundertwende immer wieder zum Schau-
platz von Gewalt wurde. Es gab eine Reihe struktureller Bedingun-
gen, die die Ereignisse zwar nicht hinreichend erklären, aber zumin-
dest günstigen Nährboden für Gewaltausbrüche darstellten. So war
die Ukraine im Gegensatz zu den zentralrussischen Gebieten eth-
nisch viel differenzierter und sozioökonomisch heterogener. Neben
Ukrainern und Russen stellten hier in einigen Regionen auch Juden,
Polen und Deutsche starke Bevölkerungskontingente. Die verschie-
denen Volksgruppen siedelten in der Regel geschlossen. Manche wa-
ren vorwiegend in den Städten anzutreffen, andere, wie die Ukrainer,
fast ausschließlich auf dem Land. In der Tendenz kann man hier von
einer soziogeografischen Exklusivität sprechen, die sich auch in
Ökonomie und Gesellschaftsstruktur spiegelte: Viele Tätigkeitsfel-
der, soziale und politische Funktionen wurden hauptsächlich von
bestimmten ethnischen Gruppen besetzt. Auch Wohlstand und öko-
nomische Chancen waren unter den verschiedenen Volksgruppen
ungleich verteilt.3 Mit anderen Worten: Es war in der Ukraine sehr
leicht, »Andere«, »Anderes« und »Fremdes« zu finden und zu erfah-
ren – vor allem, wenn man es darauf anlegte. Für die Entstehung von
Feindbildern herrschten insofern günstige Bedingungen.

Dazu kamen sozioökonomische Spannungen: Seit der Bauernbe-
freiung im Jahre 1861 war die bäuerliche Welt stark in Bewegung ge-
raten. Vor allem der östliche Teil der Ukraine entwickelte sich im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Moder-
nisierung und Industrialisierung des Zarenreichs. Das Bevölke-
rungswachstum führte zu ökonomischen Problemen. Die Städte er-
hielten durch bäuerliche Arbeitsmigration ein neues Gesicht. Viele
dieser Erscheinungen kann man auch in anderen Teilen des Imperi-
ums beobachten – in der Ukraine stachen sie in einigen Regionen
aber sehr stark hervor.

Der Staat wiederum zeichnete sich durch eine strukturelle Schwä-
che aus. Vor allem auf dem Land war er allenfalls symbolisch prä-

3 Vgl. dazu die ausführlichere Darstellung S. 46f.
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sent, seine Vertreter physisch aber meistens abwesend. Wo das Ge-
waltmonopol zwar beansprucht, aber konkret nicht realisiert
werden konnte, mussten im Alltag andere Gewalten an seine Stelle
treten. Daraus resultierte ein Potenzial der bäuerlichen Gesellschaft,
mit kollektiver Gewalt für Ordnung zu sorgen, die sich im Grenzfall
aber auch gegen die Rechtsordnung des Staates selbst wenden
konnte – umso mehr, als zwischen Staat und bäuerlicher Gesellschaft
in den Rechtsauffassungen fundamentale Differenzen bestanden.
Grundsätzlich änderte sich daran auch nach der Revolution von
1917 nichts. Für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung war
»Staatsferne« zu Zarenzeiten eine fundamentale Lebenserfahrung
und auch in der sowjetischen Epoche änderte sich daran bis Ende
der 1920er-Jahre wenig.

Strukturen und Bedingungen allein erklären nichts, denn sie
handeln nicht. Es bedarf immer der Akteure, die Chancen und Mög-
lichkeiten nutzen. Und doch war es kein Zufall, dass gerade der Süd-
westen nach der Jahrhundertwende zum Schauplatz einer neuen
Qualität der Gewalt wurde. Der Pogrom von Kišinev im Jahre 1903
eröffnete eine Welle der Gewalt, die ihren Höhepunkt während der
Ersten Russischen Revolution im Jahre 1905 fand. Ganze Teile des
Imperiums gerieten außer Kontrolle. Im Südwesten gab es kaum
eine Stadt, in der es keinen Pogrom gegeben hätte. Opfer wurden
vor allem die Juden, die Gewalt des Mobs zielte aber auch auf Ange-
hörige der sozialen Eliten und Intellektuelle, die den gewaltbereiten
Teilen der Unterschichten nicht weniger fremd waren. Der Staat und
seine Vertreter waren in vielerlei Hinsicht in diese Ereignisse verwi-
ckelt. Manchmal offen parteiisch, manchmal verbrecherisch neutral
ebneten sie in vielen Fällen der Gewalt den Weg. Bei den »Pogrom-
lern« handelte es sich um sehr hybride Mengen, die sich meistens
nur zur Aktion zusammenfanden. Ihren Kern bildeten gewalttätige
junge Männer aus den urbanen Unterschichten, die im Vokabular
der Zeit oft als »Hooligans« bezeichnet wurden.4 Bauern aus der Re-
gion stießen in der Regel dazu. Da der Staat diesen Pogrommengen
keinen oder kaum Einhalt gebot, stellten sich ihnen Selbstwehren
entgegen, militante Gruppen, die im Gegensatz zu den Pogromlern
über einen gewissen Organisationsgrad verfügten. Es waren vor al-

4 Es handelt sich dabei um ein Lehnwort aus dem Englischen, das als chuli-
gan/chuliganstvo fester Bestandteil der russischen Sprache wurde und es
bis heute blieb.
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lem linke, revolutionäre Parteien, die solche Kampfgruppen gründe-
ten. Ideologische Momente spielten dabei oft eine Rolle, aber hier
wie dort gab die Situation unterprivilegierten Personen die Gelegen-
heit, in den Vordergrund zu treten, Macht auszuüben und ihre ge-
walttätigen Talente und Neigungen auszuleben. Sie waren der Stoff,
aus dem »Räume des Schreckens« entstanden.5 Auch wenn diese
erste konjunkturelle Hochphase kollektiver Partikulargewalt nicht
lange andauerte, war die Zeit von 1905 bis 1907 eine Art »Laborato-
rium der Gewalt«. Viele Menschen machten hier – als Täter wie als
Opfer – Erfahrungen in einem »Ermöglichungsraum«, der sich
durch Schwäche und Wegfall staatlicher Autorität geöffnet hatte,
durch gewalttätiges Handeln vergrößert und auf eine gewisse Dauer
gestellt worden war.

Der Erste Weltkrieg entwurzelte nicht nur die Bevölkerungen des
Zarenreichs und untergrub die Funktionsfähigkeit der Regierung –
er war auch eine »Schule der Gewalt«, die Millionen von Bauern das
Kämpfen lehrte und sie dem friedlichen Leben entfremdete. Tau-
sende kehrten schwer bewaffnet in ihre Dörfer zurück und bildeten
dort ein leicht mobilisierbares Reservoir potenzieller Kämpfer.
Manchmal waren es Dörfer, die als bewaffnete Einheiten auftraten
und sich 1917 mit Gewalt das Gutsland der Adligen nahmen, das sie
ohnehin als ihr rechtmäßiges Eigentum betrachteten. Recht früh
aber bildeten sich erneut lokale Gruppen und Banden, die aus dem
Umstand ihren Nutzen zogen, dass es keinen Staat und keine Macht
gab, die sie in die Schranken hätte weisen können. Es kam zu Kämp-
fen zwischen Anhängern der Bolschewiki in Moskau und solchen
der nationalen Revolutionsregierung (Rada) in Kiew, aber auch ein-
fache Räuberbanden hatten Hochkonjunktur.

5 Wenn der Titel dieses Buches eine Nähe zu Wolfgang Sofskys »Zeiten des
Schreckens« herstellt, dann ist dies nicht unbedingt gewollt, aber gleich-
wohl gern in Kauf genommen. Sofskys Überlegungen zur Gewalt mögen
aus guten Gründen umstritten sein, aber sie haben viele wertvolle Anstöße
gegeben. Die hier beschriebenen Gewalträume sind »Räume des Schre-
ckens«, vor allem für die Schwachen, bis zu einem gewissen Grade aber
auch für die in militanten Gruppen vergemeinschafteten Starken. Denn
auch sie führen eine Existenz, die von potenzieller Vernichtung geprägt ist.
In Gewalträumen dürften die Schwachen immer in der großen Mehrheit
sein, sie sind jedoch nicht zwangsläufig nur Opfer, haben aber meistens we-
nig Gelegenheit, zu Tätern zu werden. Täter wiederum sind oft auch po-
tenzielle und in vielen Fällen irgendwann reale Opfer.
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Die Besetzung der Ukraine durch Truppen der Mittelmächte
konnte diese Praktiken allenfalls zurückdrängen, aber nicht unter-
drücken. Gerade aus dem Widerstand gegen die Besatzer gingen
machtvolle lokale Anführer hervor, die dann während des Bürger-
kriegs in der Ukraine den Ton angeben sollten. Nestor Machno war
der bedeutendste und bekannteste unter ihnen. Aus einer kleinen
Bande formte er im Laufe des Jahres 1918 im Südosten der Ukraine
eine regelrechte kleine Armee und wurde für viele Monate zum
Herrn eines ganzen Gouvernements. Auch an anderen Orten gingen
»Warlords« aus dem Machtvakuum hervor, das der deutsche Abzug
Ende 1918 hinterlassen hatte. Sie stützten sich auf jenes Reservoir an
kampferprobten Bauernsoldaten, das der Weltkrieg produziert hatte,
und boten ihren Anhängern eine Alternative zum langweiligen All-
tag auf dem Dorf, die Chance, unter den gegebenen Umständen eher
Täter als Opfer zu werden und schließlich auf Kosten anderer Men-
schen Arbeit leben, plündern, rauben und vergewaltigen zu können.
Politische und ideologische Momente sind auch hier wiederum nicht
ganz zu vernachlässigen, sofern sie überhaupt von Bedeutung waren,
gerieten sie im Lauf des Bestehens solcher Kampfgruppen jedoch in
den Hintergrund.

»Atamane« nannte man die Anführer solcher Kleinarmeen und
das Phänomen als solches »Atamanščina«. Sie traten oft mit politi-
schen Programmen an, kämpften dann im Lauf des Bürgerkriegs aber
im Wesentlichen nur noch um ihre schiere Existenz und begründeten
damit eine Lebensform, die Krieg und Bürgerkrieg selbst hervorge-
bracht hatten. In der Ukraine waren sie zeitweilig das beherrschende
Element – die Bolschewiki und die Weißen Armeen nur Konkurren-
ten um Macht und die Kontrolle des Territoriums. Anders als jene
konnten sich die Atamane in der Regel einer gewissen Unterstüt-
zung durch die Bauern versichern, als deren Beschützer sie auftraten.
Nicht zuletzt dies garantierte lange Zeit ihr Überleben. Gewalt gegen
Schwächere und Wehrlose spielte im Bürgerkrieg eine größere Rolle
als Kämpfe militärischer oder paramilitärischer Verbände gegen-
einander. Pogrome, vor allem gegen Juden, aber auch gegen Deutsche
und andere Minderheiten, Strafexpeditionen und Tötung von Gefan-
genen standen auf dem Kerbholz aller Bürgerkriegsparteien – auch
die Atamanenarmeen hatten am Morden, Foltern, Rauben, Plündern
und Vergewaltigen großen Anteil. Gewalträume waren im Bürger-
krieg nicht mehr Einsprengsel in einer lediglich erschütterten Ord-
nung, sondern wurden vielmehr selbst zur herrschenden Ordnung.
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Der Sieg der Bolschewiki beendete den Bürgerkrieg und damit
auch die Atamanščina. Es war durchaus nicht nur ein Sieg der Waf-
fen gewesen. Mit der »Neuen Ökonomischen Politik« (NÖP), die
den Bauern seit 1921 wieder gestattete, ihr Getreide selbst auf dem
Markt zu verkaufen, verloren die Atamane ihre Funktion als Be-
schützer. Mit Amnestieangeboten lockten die Bolschewiki viele An-
führer aus den Wäldern und nahmen sie zum Teil in eigene Dienste.
Andere wurden im Kampf umgebracht. Aber die Atamanščina war
nicht tot, zumindest lebte viel davon in der Erinnerung der Bauern,
aber auch der Bolschewiki weiter. Außerdem waren die Bolschewiki
weit davon entfernt, das Land so zu beherrschen, wie es ihnen vor-
schwebte. Die Beendigung der Atamanščina hatte ihnen Kompro-
misse abgefordert und die Neue Ökonomische Politik nötigte sie,
weiter mit Kompromissen zu regieren. Ende der 1920er-Jahre war
der sowjetische Staat auf dem Land kaum stärker als sein zarischer
Vorgänger.

Stalin war entschlossen, dem ein Ende zu setzen. Als er 1927/28
die Kollektivierung der Landwirtschaft einleitete, verfolgte er damit
sowohl ökonomische als auch politische Interessen. Die Bolsche-
wiki begannen einen Krieg gegen das Dorf und die Bauern, die ihrer
Ansicht nach das größte Hindernis auf dem Weg zu einer moder-
nen sozialistischen Industriegesellschaft waren. Was sie allerdings
faktisch taten, war die Schürung von Konflikten auf dem Dorf unter
staatsfernen Bedingungen. Weit davon entfernt, die Gründung
von bäuerlichen Kollektivwirtschaften (Kolchosen) administrativ
durchsetzen zu können, gaben sie lokalen Funktionären und Akti-
visten die Chance, mit dem Revolver in der Hand die Politik des
Zentrums umzusetzen. Kontrollieren konnten sie diese Umsetzung
kaum und das Ergebnis war in vielen Fällen, dass mächtige lokale
Gruppen mehr ihre eigenen Interessen verfolgten als die des Staates.
Erneut entstanden Ermöglichungsräume der Gewalt.

Kollektive Partikulargewalt nahm während der Kollektivierung
sehr unterschiedliche Formen an. Bauern gingen in den Wald, grün-
deten Banden und überfielen sowjetische Einrichtungen; lokale Ak-
tivisten rissen mit der Waffe in der Hand die Herrschaft in Dörfern
an sich, plünderten vermeintliche Großbauern (Kulaken) aus, steck-
ten den Erlös aber in die eigene Tasche anstatt in den Aufbau der
Kolchosen; aus den regionalen Zentren in die Dörfer geschickte
Getreidebeschaffungsbrigaden nahmen den Bauern nicht nur das
Getreide, sondern auch alles andere von Wert und verhielten sich der
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Sache nach nicht anders als Räuberbanden. All das vollzog sich un-
ter Ausnutzung von Symbolen und Ressourcen, aber nicht unter der
Kontrolle des sowjetischen Staates. Gleichwohl wusste man in Mos-
kau sehr wohl, was auf dem Land vor sich ging, und tolerierte es,
weil diese Vorgänge dem Zentrum auch in die Hände spielten: Sie
untergruben die Dorfsolidarität und schwächten damit die Wider-
standskräfte der Bauernschaft, die sich in den Aufständen des Früh-
jahrs 1930 noch ein letztes Mal aufgebäumt hatte. Durch die innere
Zerrüttung der Dörfer bekam die Sowjetmacht die Lage sukzessive
und nicht ohne Rückschläge in den Griff, den Rest besiegelte der
»Große Hunger« der Jahre 1932/33.6

Spätestens 1933 war der Widerstand der Bauern gegen die Kollek-
tivierung gebrochen und der Sieg des Zentrums zu einem immensen
Preis perfekt. Ökonomisch waren die Dörfer gebrochen und sollten
sich nie wieder ganz erholen. In politischer Hinsicht hatte die sowje-
tische Führung durch die Schaffung des Kolchos-Systems endlich
eine Staatsbildung »nach unten« erreicht und ihre Herrschaft auf das
Dorf ausgedehnt. Sie verfügte jetzt auch außerhalb der urbanen Zen-
tren über jenes Gewaltmonopol, das Grundlage von Terror und Mas-
senmord in den 1930er-Jahren wurde. Kollektive Partikulargewalt
hatte in der stalinistischen Sowjetunion keinen Platz und keine Ent-
faltungsmöglichkeiten mehr. Gewalt war nunmehr fast ausschließ-
lich von oben angeordnete und dirigierte Staats-Gewalt. Damit trat
nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte Sowjetunion in eine neue
Phase, in der das nun auch faktisch realisierbare Gewaltmonopol
Basis von Massenterror und Massenmord wurde. Die »Räume des
Schreckens« waren jetzt keine unkontrollierbaren Zonen mehr, son-
dern eine staatliche Veranstaltung – allem voran die sich jetzt ausdeh-
nende Lagerwelt des GULag und der »Spezialsiedlungen«.7

6 Der sogenannte »Holodomor« und die damit verbundene Genozid-Dis-
kussion wird in diesem Buch nicht behandelt.

7 Lager, Folterkeller und Terror gab es vorher auch. Das Kloster auf den
Solovki-Inseln war Prototyp des politischen Gefangenenlagers seit 1918.
Die revolutionäre Gewalt der Bolschewiki hat ihre frühe und eindrückliche
Darstellung in Melgunow, Der rote Terror, gefunden. Aber erst seit Anfang
der 1930er-Jahre entstand das, was Alexander Solschenizyn als »Archipel
Gulag« bezeichnet hat, jene zweite Welt, durch die im Verlauf von mehr als
zwanzig Jahren ein großer Teil der sowjetischen Bevölkerung ging und in
der Millionen ums Leben kamen. Siehe dazu Applebaum, Gulag; Viola,
The Unknown Gulag.
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Es geht in diesem Buch zum einen darum, die Gewalt nichtstaat-
licher oder lediglich unter Ausnutzung staatlicher Symbole auftre-
tender Akteure als epochenübergreifendes Phänomen zu betrach-
ten. Zum anderen wird aber vor allem versucht, die Gewalt dieser
Akteure und ihre Bedingungen anders zu interpretieren, als es bis-
lang der Fall gewesen ist. Gewalt ist in der Geschichtsschreibung
allzu oft nur als Mittel zur Durchsetzung politischer oder ideologi-
scher Ziele oder als Konsequenz bestimmter Ursachen betrachtet
worden. Selbst für den nationalsozialistischen und stalinistischen
Massenmord ist mittlerweile aber gezeigt worden, dass die Er-
klärung dieser Phänomene nicht einfach in der Kombination von
radikaler Ideologie mit moderner Staatlichkeit aufgeht.8 Werden
Gewaltprozesse in Gang gesetzt, so laufen sie in der Regel nicht me-
chanisch nach vorher formulierten Plänen ab. Oft entwickeln sie
eine Eigendynamik, die sich von den jeweiligen Ausgangssituatio-
nen, Motiven und Intentionen löst. Denn Gewalt verändert die Um-
stände und die Menschen, die unter ihnen handeln. Deshalb darf
eine an der Gewalt interessierte Forschung nicht bei der Analyse
von Ursachen und Motiven stehen bleiben. Nur dann haben wir eine
Chance, Gewalt zu verstehen.9 Es ist das Verdienst der »neuen Ge-
waltsoziologie«, auf diesen Umstand hingewiesen und eine neue
Perspektive auf Gewaltphänomene angeregt zu haben.10

Für diese Studie sind zwei Begriffe zentral: »Gewaltraum« und
»Gruppenmilitanz«. Hierbei handelt es sich um keine gänzlich neuen,
aber auch nicht um gängige oder ausgearbeitete theoretische Kon-
zepte. Eine solche Ausarbeitung gewährleisten auch die folgenden
kurzen Anmerkungen nicht. Sie sollen lediglich die Begriffe grob

8 Browning, Ganz normale Männer; Welzer, Täter; Gerlach, Extrem gewalt-
tätige Gesellschaften; Wildt, Generation des Unbedingten.

9 Baberowski, »Gewalt verstehen«, S. 11f. Vgl. dazu auch Semelin, »Extreme
Violence«, S. 431.

10 Von Trotha, »Zur Soziologie der Gewalt«, bes. S. 20ff. Zu den wichtigen
Wegbereitern dieser Forschungsrichtung gehören vor allem Heinrich
Popitz, der in »Phänomene der Macht« nicht nur für eine »Engführung«
des Gewaltbegriffes plädierte (S. 48), sondern neben der zweckrationalen
Dimension auch auf andere Aspekte der Gewalt hingewiesen hat: Lust,
Beiläufigkeit, Anlaßlosigkeit (S. 49). Diese Hinweise sind von Wolfgang
Sofsky aufgenommen worden, der mit seinem Traktat über die Gewalt
wesentlich zur Entfachung einer Debatte über die Gewaltforschung bei-
getragen hat. Zu dieser Debatte siehe die Beiträge in Heitmeyer (Hg.),
Gewalt.
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umreißen, um sie später in der Anwendung auf empirische Beispiele
klarer herauszuarbeiten. Das bildet auch den intellektuellen Ent-
stehungsprozess dieses Buches ab, denn beide Begriffe haben sich
erst im Lauf der Arbeit als »idealtypische« analytische Kategorien
herauskristallisiert.11

Zunächst zum Begriff des »Gewaltraums«. Physische Gewalt ist
eine Jedermanns-Ressource, die prinzipiell immer und jedem zur
Verfügung steht.12 Sie ist allerdings nicht immer das vernünftigste
Mittel oder die beste Chance, eigene Interessen zu verfolgen. Norma-
lerweise sanktionieren Gesellschaften den willkürlichen Gebrauch
von Gewalt und legitimieren Personen oder bilden Institutionen aus,
die sich der Gewalt in bestimmten Situationen gerechtfertigterweise
bedienen. Wird Gewalt zum Grenzfall gemacht und ist gewaltlose
Interaktion die Norm, dann kann auf Grundlage der Berechenbarkeit
des sozialen Lebens Vertrauen entstehen. Davon – das ist eine gängige
Ansicht – profitieren prinzipiell alle.13

Gewalt kommt aber in der Regel leichter in die Welt, als sie aus ihr
herauszuhalten ist.14 Wenige können den Frieden der Vielen stören.

11 Sie sind ein typisches Beispiel für den zirkulären Prozess, in dem Begriffe
aus der Empirie abgeleitet werden, um sie dann wieder als analytische Kate-
gorien an die Empirie heranzutragen. Vgl. hierzu Max Webers Anmerkun-
gen zu den methodischen Grundlagen in seinen »soziologischen Grundbe-
griffen«, Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 1–30, bes. S. 9f. Von
»Zirkularität« hätte Weber nicht sprechen wollen, aber sie ergibt sich aus
seiner Methode selbst. Und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass ihr nicht
zu entkommen ist. Vgl. dazu auch Hans-Georg Gadamers Bemerkungen
zum »hermeneutischen Zirkel«, Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 250ff.

12 Popitz, Phänomene der Macht, S. 50.
13 Schon die Staatstheorie von Thomas Hobbes basiert auf diesem Gedanken.

Vgl. Kap. XIII, »Vom Naturzustand der Menschen in bezug auf ihr Glück
und ihr Elend«, Hobbes, Leviathan, S. 102–107.

14 Randall Collins hat darauf hingewiesen, dass die Anwendung von Gewalt
keineswegs einfach oder leicht sei und Menschen normalerweise hohe Hür-
den überwinden müssen, um gewalttätig zu sein. Das gilt sogar für Kampf-
situationen im Krieg, in denen oft ein großer Teil der Soldaten Gewalt eher
vermeidet. Andererseits weist Collins aber auch auf das Phänomen der »ge-
walttätigen Minderheit« hin, deren Angehörige sich sehr viel leichter mit
der Gewalt tun – sie sind diejenigen, die im Kampf am aktivsten sind. Diese
»gewalttätige Minderheit« ist nicht nur im Krieg, sondern auch bei der Po-
lizei oder auf dem Schulhof zu finden. Und trotz ihrer geringen Zahl rei-
chen ihre Angehörigen in der Regel aus, um angespannte Situationen in ge-
waltsame zu verwandeln – sie sind in erster Linie die Gewaltakteure, von



20

Umstände mögen sich ändern, so dass Gewalt eine aussichtsreiche
Handlungsoption wird, aber auch Gewalttaten selbst können die
Umstände in dieser Hinsicht verändern. Das kann so weit gehen,
dass Gewalt zur wichtigsten Handlungsressource wird und gewis-
sermaßen als Prinzip den »sozialen Raum« beherrscht.15 Gewalt-
räume sind soziale Räume, die den Gebrauch von Gewalt begünsti-
gen oder wahrscheinlich machen, weil sie Chancen bieten, eigene
Interessen oder Bedürfnisse gewaltsam durchzusetzen.16 Da diese
Chancen aber grundsätzlich auch anderen zur Verfügung stehen,

denen in diesem Buch die Rede ist. Vgl. Collins, Dynamik der Gewalt,
558ff.

15 Zum Begriff des »sozialen Raums« vgl. Dünne/Günzel, Raumtheorie,
S. 289–302. Wichtig dabei ist, dass es sich bei sozialen Räumen nicht um
physische Räume handelt – soziale Räume sind Geltungsbereiche be-
stimmter Regeln sozialer Interaktion.

16 Wolfgang Sofsky wies auf den Einfluss der Gewalt auf Raum und Zeit hin
und brachte damit den Begriff des Gewaltraums in die Diskussion ein. Sof-
sky, Traktat über die Gewalt, S. 178f. Georg Elwert prägte bald darauf den
Begriff der »gewaltoffenen Räume«, in denen »keine festen Regeln den Ge-
brauch der Gewalt begrenzen«. Elwert, »Gewaltmärkte«, S. 88. Andere
Autoren haben in der Folge von »Gewaltraum« (Baberowski, »Kriege in
staatsfernen Räumen«, S. 293f.), »Ermöglichungsräumen« oder »Gelegen-
heitsräumen der Gewalt« (Greiner, Krieg ohne Fronten, S. 25), schließlich
auch von »coordination salience spaces« (Tilly, The Politics of Collective
Violence, S. 14f.) oder »Gewaltsituationen« (Collins, Dynamik der Ge-
walt) gesprochen. All diese Begriffe kreisen letztlich um dasselbe soziale
Phänomen. Dabei bestehen interessante Parallelen zu zwei anderen Raum-
typen: Meer und Frontier. Carl Schmitt stellte fest, »daß das Meer ein freies
Feld freier Beute ist. Hier konnte der Seeräuber, der Pirat, sein böses Hand-
werk mit gutem Gewissen treiben. Hatte er Glück, so fand er in einer rei-
chen Beute den Lohn für das gefährliche Wagnis, auf das freie Meer hinaus-
gefahren zu sein. Das Wort Pirat kommt vom griechischen peiran, das heißt
von erproben, versuchen, wagen. Keiner der Helden Homers hätte sich ge-
schämt, der Sohn eines solchen wagemutigen, sein Glück erprobenden Pi-
raten zu sein. Denn auf dem offenen Meer gab es keine Hegungen und
keine Grenzen, keine geweihten Stätten, keine sakrale Ortung, kein Recht
und kein Eigentum.« Schmitt, Der Nomos der Erde, S. 14 [Hervorhebung
F. S.]. Im Grunde ist das eine sehr treffende Beschreibung dessen, was in
diesem Buch als Gewaltraum bezeichnet wird. Man beachte auch, dass das
Meer zwar aufgrund natürlicher Bedingungen ein nicht ungefährlicher Ort
ist, aber erst durch das Handeln von Menschen (Piraten) zu einer gefähr-
lichen Zone wird. Die andere Parallele ist die Frontier, in der ebenfalls
keine allgemein akzeptierten Regeln der Gewalt herrschen. Vgl. Rieken-
berg, »Mikroethnien, Gewaltmärkte, Frontiers«, S. 114f.
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bergen Gewalträume stets Chancen und Gefahren.17 Letztere sind in
der Regel aber sehr ungleich verteilt, da Menschen unterschiedliche
Gewaltaffinitäten und auch unterschiedliche Fähigkeiten und Er-
fahrungen in der Gewaltausübung haben. Aus diesen Gründen sind
Gewalträume in der Regel das Biotop junger, gewaltbereiter Män-
ner – der »violent few«, der gewalttätigen Minderheit, wie Randall
Collins sie nennt.18

Meistens sind Gewalträume mit der Schwäche oder dem Ausfall
staatlicher oder anderer übergreifender Ordnungen verbunden. Sol-
che Situationen, die auch in »staatsfernen Räumen« auftreten, müs-
sen freilich nicht von selbst zur Entgrenzung von Gewalt führen.19

Es bedarf immer des Handelns von Akteuren, die gebotene Chancen
wahrnehmen. Andererseits kann man auch sagen, dass die Schwäche
staatlicher Ordnungen oft erst durch ihre gewalttätige Infragestel-
lung durch Akteure hervorgerufen wird. Offenbar hat man es hier
mit dem Problem von Henne und Ei zu tun, denn Gewalträume be-
günstigen Gewalt, sind aber auch eine Folge von Gewalt. Damit ist
eine alte Streitfrage angesprochen – die nach der Priorität des Han-
delns oder der Struktur. Viele historische und soziologische Ansätze
entscheiden sich für die eine oder andere Variante und damit für ein
kausales Erklärungsmodell.20 Anthony Giddens hat demgegenüber

17 Man könnte sagen, dass es sich hier um einen »symmetrischen« oder »offe-
nen« Typ des Gewaltraums handelt. Als »asymmetrische« oder »geschlos-
sene« Gewalträume könnte man Situationen bezeichnen, in denen für eine
bestimmte Gruppe nur Chancen und für alle anderen nur Gefahren be-
stehen. Letzteres entspräche beispielsweise einem Folterkeller, in dem der
Gewalttäter absolute Gewalt über sein Opfer hat. Das ist eher der Typus
Gewaltraum, den Sofsky im Sinn hat, wenn er den Begriff benutzt. In die-
sem Buch ist aber in erster Linie von symmetrischen Gewalträumen die
Rede, was nicht ausschließt, dass die Chancen und Gefahren sehr ungleich
verteilt sind.

18 Collins, Dynamik der Gewalt, S. 558ff.
19 Beispiele dafür sind viele südamerikanische Staaten, die faktisch kein

Gewaltmonopol und auch keinen »neutralen« Staat kannten. Der Gewalt-
einsatz war dort oft regional und lokal geregelt. Vgl. Riekenberg, Gewalt-
segmente, S. 35ff.

20 Die klassische Politikgeschichte ist ein Beispiel für die Priorität des Han-
delns, die Sozialgeschichte eine für diejenige der Struktur. Sehr gut konnte
man diese beiden Pole in der jahrelangen Diskussion zwischen »Intentio-
nalisten« und »Funktionalisten« in der Geschichtsschreibung über den Na-
tionalsozialismus verfolgen. Michael Wildt hat kürzlich in seiner Studie
über das Personal des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) eine Interpre-
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schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, Handeln und Strukturen als
wechselseitig aufeinander bezogene Elemente eines Zusammen-
hangs zu denken: ohne Handeln keine Struktur, ohne Struktur kein
Handeln. Daher entfällt die Frage, ob dem einen oder dem anderen
Priorität zukommt, denn keines ist hinreichend ohne das andere zu
erklären.21 Gewalthandeln und Gewalträume müssen in diesem
Sinne als wechselseitige Momente eines dialektischen sozialen Pro-
zesses verstanden werden.22 Strukturen, Ereignisse, Motive und In-
tentionen mögen Aufschluss darüber geben, warum es zu Gewalt
kommt, nicht aber darüber, wie sie sich entwickelt. Wir werden spä-
ter an einem Fallbeispiel diese Dialektik am Werke sehen können.23

Gewalt verändert nicht nur den sozialen Raum, sondern bringt
auch neue Formen der Vergemeinschaftung hervor, für die Gewalt
nicht nur die wichtigste Handlungsressource ist, sondern auch zu
einer Art Lebensform werden kann. Das Gewalthandeln von Ak-
teuren im Gewaltraum ist typischerweise gemeinschaftlich. Damit
kommen wir zu einem anderen zentralen Begriff dieser Studie – zur
»Gruppenmilitanz«.

Militante Vergemeinschaftung ist eine naheliegende Reaktion auf
die Bedingungen von Gewalträumen. Wo staatliche oder andere
Institutionen und Strukturen kollektiver Sicherheit ausfallen, ver-
spricht nur die Gemeinschaft Stärke und Schutz. Bei solchen Kol-

tation vorgelegt, die beide Modelle miteinander kombiniert und den Wi-
derspruch gewissermaßen durch dialektische Vermittlung überwindet. Er
zeigt, wie Intentionen und Praxis sich gegenseitig verstärkten und in einen
Eskalationsprozess exterminatorischer Gewalt mündeten. Vgl. Wildt, Ge-
neration des Unbedingten, S. 26.

21 Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft, S. 77ff.
22 »Dialektik« erscheint manchen als ein verfemter Begriff. Er wird hier nicht

im Sinne einer »positiven Dialektik« verwandt, die der Geschichte eine Te-
leologie unterstellt, wie sie im Anschluss an Hegel vor allem von Marx und
Engels formuliert wurde, sondern im Sinne einer »negativen Dialektik«, die
von der grundsätzlichen Offenheit historischer Prozesse ausgeht. Kausali-
tät ist ein einfaches Geschäft, zumal sie auch besser zur narrativen Struktur
passt. Dialektisch zu denken und dialektische Prozesse darzustellen, ist un-
gleich schwieriger, da dies der Sprache sozusagen quer im Halse liegt.
Wahrscheinlich ist in der Geschichte aber sehr viel mehr Dialektik, als sich
ein an Kausalitäten gewöhnter Wissenschaftsbetrieb träumen lässt. Vgl.
dazu etwa die Bemerkungen zur Französischen Revolution in: Adorno,
Zur Lehre von der Geschichte, S. 52ff.

23 Vgl. S. 131ff.
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lektiven kann es sich um »Banden« bis hin zu größeren militanten
Gruppen handeln.24 Da es sich dabei um traditionslose und nichtin-
stitutionalisierte Vergemeinschaftungen handelt, die über eine ra-
sche Aktionsfähigkeit verfügen müssen, sind sie in der Regel nach
einem simplen Führer-Gefolgschaftsprinzip organisiert. In Verbin-
dung mit ihren speziellen Existenz- und materiellen Reproduktions-
bedingungen zeichnen sich solche Gruppen in der Regel durch eine
Tendenz zur Gewalttätigkeit aus, die nicht nur instrumentell und
zweckrational begründet ist.

Bekämpfung und Abwehr konkurrierender Mächte in Gewalt-
räumen setzen gewaltsame Aktivität voraus, zumindest die Bereit-
schaft dazu. Außerdem sind militante Gruppen typischerweise
»Raubökonomien«, die sich mit Gewalt von der Bevölkerung neh-
men müssen, was sie zu ihrer materiellen Versorgung benötigen.
Beide Faktoren verweisen sie auf Gewalt.25 Neben solchen zweckra-
tionalen Dimensionen hat Gruppenmilitanz gruppendynamische
und gruppenpsychologische Aspekte. Führung in militanten Grup-
pen ist mit Max Weber als »charismatische« Form der Herrschaft zu
verstehen. Es ist in erster Linie der Erfolg, durch den sich der An-
führer bewährt, und es ist der Glaube seiner Gefolgschaft an kom-
mende Erfolge, der ihn in seiner Position hält. Charismatische Herr-
schaft lässt sich nicht verfestigen, sondern ist an stetige Bewährung
gebunden.26 Daraus ergibt sich ein gewisser Zwang zur Aktion, die
in Gewalträumen kaum anders als gewalttätig sein kann. Kollektives
Gewalthandeln hat auch vergemeinschaftende Wirkung – der An-
griff vereint, die Flucht vereinzelt, wie Hannah Arendt einmal poin-
tiert festgestellt hat.27 Abgesehen davon kann die Gewöhnung an
Gewalt und die Existenz in einem Gewaltraum auch dazu führen,

24 Auf den ersten Blick scheint »paramilitärische Gruppen« der gegebene Be-
griff für die hier behandelten Probleme zu sein. Wenn ich den allgemeine-
ren Begriff »militante Gruppen« vorziehe, so ist das unter anderem darin
begründet, dass unter paramilitärischen Verbänden meist in Form und Or-
ganisation stark an das reguläre Militär angelehnte Erscheinungen oder oft
auch verselbständigte Armee-Einheiten verstanden werden. Viele der hier
behandelten Gruppierungen weisen aber eine sehr viel einfachere Struktur
auf.

25 Elwert, »Gewaltmärkte«, S. 87f.
26 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 140ff. u. 654ff.
27 Arendt, Macht und Gewalt, S. 67; vgl. dazu auch Helbling, Tribale Kriege,

S. 339f.
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dass Gewaltbereitschaft und Grausamkeit zu regelrechten Tugenden
werden, über die sich militante Gruppen definieren und die sie des-
halb auch symbolisch und rituell ausagieren. Von hier aus ist es dann
nur ein kleiner Schritt hin zur Ausprägung einer Art von »Gewalt-
kultur«, in der gewalttätige Praxis zur ungeschriebenen Regel ge-
ronnen ist und umgekehrt das Verhalten der Gruppenmitglieder
prägt.28 Wir werden diese Phänomene nicht nur, aber vor allem am
Beispiel von Nestor Machno und seiner Gefolgschaft kennenler-
nen.29 Strukturell bedingte Gewalttätigkeit militanter Gruppen ist
eine wichtige Triebkraft der Reproduktion von Gewalträumen, die
nichts mit den Ursachen von Gewaltprozessen zu tun haben, son-
dern vielmehr ein Element ihrer Eigendynamik sind.

Ein weiteres zentrales Element dieser Eigendynamik sind die In-
teraktionen der in einem Gewaltraum miteinander konkurrierenden
Parteien und Gruppen, die oft nach dem Schema der Eskalation ver-
laufen.30 Gewaltprozesse haben eine Tendenz zur Verselbständigung
und die Ausbildung regelrechter »Kriegs«- oder »Warlord-Ökono-
mien« kann ihnen zusätzliche Dauer und sogar Stabilität verleihen.31

Weil Gewalt immer ein Mittel ist, die Bedingungen ihrer chancen-
reichen Anwendung zu reproduzieren, haben Gewaltprozesse ideal-
typisch die Eigenschaft eines perpetuum mobile. Und doch zeigt die
Erfahrung, dass die Gewalt durch verschiedene Faktoren in der Regel
zu einem Ende kommt und Gewalträume kollabieren: durch Über-
mächtigung von außen, durch den Sieg einer der konkurrierenden

28 Michael Riekenberg hat mit Blick auf lateinamerikanische Beispiele die
brauchbarste Typologie von Gewaltkulturen geliefert. Er unterscheidet
Gewaltkulturen als »Teil«- oder »Subkulturen«, als »residualer Brauch
gewalttätiger Selbsthilfe oder als gewalterzeugendes, jedoch umgrenztes
Sozialisationsmilieu« von »agglomerierten« Gewaltkulturen, bei denen
es sich um strukturierende Phänomene ganzer Gesellschaften handelt.
Riekenberg, »Fuzzy Systems«, S. 311f., 314f. u. 317f. Zur Prägung ganzer
Gesellschaften durch Gewalt vgl. auch Waldmann, »Is there a Culture of
Violence in Columbia?«, S. 71f. Davon zu unterscheiden ist die »normale«
oder gewöhnliche Verortung, Symbolisierung und Ritualisierung in Kultu-
ren. Siehe dazu die Beiträge in Sieferle/Breuninger (Hg.), Kulturen der Ge-
walt; bes. Sieferle, »Einleitung«, S. 9–29.

29 Vgl. S. 345ff.
30 Kalyvas, The Logic of Violence, S. 55; Baberowski, »Gewalt verstehen«,

S. 6; Elwert/Feuchtwang/Neubert, Dynamics of Violence, S. 9–31; Wald-
mann, »Gesellschaften im Bürgerkrieg«, S. 353ff.

31 Elwert, »Gewaltmärkte«, S. 92ff.; Münkler, Die neuen Kriege, S. 131ff.



25

Konfliktparteien oder schließlich auch durch ökonomische Erschöp-
fung des umkämpften Gebiets, seiner Bevölkerung und der Kämpfer.

Abschließend noch ein Wort zur generellen Ausrichtung dieses
Buches. Gewalt hat viele Wurzeln – grob unterscheiden lassen sich
folgende Aspekte, wobei man ganz im idealtypischen Sinne Webers
darauf hinweisen muss, dass sie in der Praxis selten »rein« vorkom-
men, sondern oft Mischungen vorliegen und die Übergänge fließend
sind:

a) Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer/ideologischer
und ökonomischer Ziele – der Akteur ist hier meistens der Staat;

b) Gewalt als Mittel zur Durchsetzung partikularer, primär öko-
nomischer Interessen – Akteure sind hier vorwiegend nicht-
staatliche Akteure, aber auch staatliche Akteure, die eher in
eigenem als in staatlichem Interesse handeln;

c) Gewalt als habituelle oder rituelle Praxis, die nichtinstitutiona-
lisierte Gruppen »zusammenhält« und wichtig für ihre Exis-
tenz und ihr praktisches Funktionieren ist.

Mir kommt es in diesem Buch darauf an, deutlich zu machen, dass in
der Ukraine die Gewalt in den ersten drei Dekaden des 20. Jahrhun-
derts stärker durch die Faktoren b) und c) zu verstehen ist, während
wir es seit Anfang der 1930er-Jahre zunehmend mit dem Faktor a)
zu tun haben.

Ich belasse es bei diesen einführenden theoretischen Bemerkungen
zu den zentralen Begriffen, die man besser anhand empirischer Bei-
spiele explizieren kann. Stattdessen noch einige allgemeine und tech-
nische Hinweise.

Dieses Buch ist in gewisser Weise Diener zweier Herren. Auf der
einen Seite will es einen besonderen und prägenden Aspekt der Ge-
schichte der Ukraine im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts darstellen.
Auf der anderen Seite ist es auch als Versuch der empirischen Ein-
lösung verschiedener Theoreme und Ideen der »neuen Gewaltsozio-
logie« gedacht und versteht sich als genuiner Beitrag zu einer histori-
schen Gewaltforschung. Beide Aspekte stehen nicht im Widerspruch
zueinander, die Durchführung mag aber an der einen oder anderen
Stelle irritieren. Immerhin werden hier drei Epochen angesprochen,
die jede für sich ein eigenes Forschungsfeld mit einer umfangreichen
Forschungsliteratur darstellen. Unter den gegebenen Umständen
kann dabei weder der Forschung noch den Gegenständen Gerechtig-
keit widerfahren. Die Erste Russische Revolution, der Bürgerkrieg
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und die Kollektivierung werden hier nur als Beispiele genutzt, nicht
im eigenen Recht untersucht. Dasselbe gilt für bestimmte Aspekte,
die in dieser Arbeit gestreift werden. Oft waren Verallgemeinerungen
und Vereinfachungen notwendig, die Experten der jeweiligen Felder
nicht zufriedenstellen werden. Das gilt etwa für die »bäuerliche Kul-
tur«, die hier sicherlich verkürzt dargestellt wird. Auch die Pogrome
mögen manchen Lesern zu kurz kommen, wofür es allerdings sach-
liche Gründe gibt. Auch so ist das Buch schon dicker geworden
als beabsichtigt. Wenn es von den hier dargelegten Deutungen stark
abweichende Interpretationen gibt, wird darauf ebenso wie auf die
wichtigste Forschungsliteratur in den Fußnoten hingewiesen.

In methodischer Hinsicht ist anzumerken, dass mit Blick auf die
Schwierigkeiten, vor denen eine historische Gewaltforschung in
praktischer Hinsicht steht, auf jede Quellenform zurückgegriffen
wurde, die in irgendeiner Weise nützlich und greifbar war: Gerichts-
urteile, Berichte von Polizei, Geheimdiensten und sonstigen Behör-
den, aber auch Memoiren, Tagebücher oder Zeitungsartikel. Auf die
damit verbundenen Interpretationsprobleme wird direkt im Text
Bezug genommen, wenn es notwendig schien.

Ortsnamen werden in der Regel in der im Deutschen üblichen
Form angegeben – etwa Kiew, Charkow, Moskau – oder aber, wenn
es eine solche nicht gibt, in der russischen Variante: etwa Tripol’e
statt Tripillja (ukrainisch). Das geschieht nicht aus Ukrainophobie
oder Russophilie, sondern vor allem aus Gründen der Quellennähe
und darstellerischen Geschlossenheit. Ebenfalls dem deutschen
Sprachgebrauch entsprechend werden bestimmte Abkürzungen
wiedergegeben – so »NÖP« statt »NEP« für »Neue Ökonomische
Politik« oder »ZK« statt »CK« für »Zentralkomitee«.

An verschiedenen Stellen sind Erklärungen von Begriffen und In-
stitutionen gegeben, die dem Fachpublikum überflüssig erscheinen
mögen, aber notwendig sind, weil sich dieses Buch auch an eine Le-
serschaft wendet, die über keine speziellen Kenntnisse der russi-
schen und ukrainischen Geschichte verfügt.

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Selbstverständnis des Au-
tors: Ich erhebe nicht den Anspruch, das letzte Wort zu dem von mir
gewählten Thema gesprochen zu haben. Vieles von dem, was folgt,
ist auch ein intellektuelles Abenteuer und Wagnis, das vielleicht die
eine oder der andere als zu gewagt und womöglich als gescheitert be-
trachtet. Aber wenn dieses Buch zum Widerspruch und zur Diskus-
sion anregt, dann hat es sein Ziel erreicht.
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Das Laboratorium der Gewalt

Seit der Jahrhundertwende nahmen im Russischen Kaiserreich ex-
treme Gewalttaten an Ausmaß und Häufigkeit zu. Was mit den
Pogromen von Kišinev und Odessa im Südwesten des Imperiums
begann, wuchs sich während der Ersten Russischen Revolution in
den Jahren 1905 bis 1907 zu einem regelrechten Flächenbrand aus.
Judenpogrome, Bauernunruhen und Aufstände in den Städten feg-
ten die Ordnung des Ancien Régime zeitweise hinweg. Die staat-
liche Reaktion war brutal und übertraf oft noch das Ausmaß der
Gewalt, auf die sie reagierte. Lag die Anzahl der getöteten Regie-
rungsvertreter bei ungefähr fünftausend, so war diejenige der Opfer
militärischer Repressions- und Strafaktionen noch um ein Vielfaches
höher. Allein in Moskau kamen im Dezember 1905 im Stadtteil
Presnja fast tausend Menschen ums Leben. Bei Strafexpeditionen
auf dem Land wurden über 30000 Bauern erschossen.1

Diese Gewalt kam nicht aus dem Nichts und sie verschwand auch
nicht spurlos, obwohl die letzten Vorkriegsjahre mit wenigen Aus-
nahmen relativ ruhig blieben.2 In diesem Kapitel werden Vorausset-
zungen und Folgen dieser ersten großen Gewaltwelle im 20. Jahrhun-
dert behandelt, vor allem aber auch die dynamischen Entwicklungen
in den Ermöglichungsräumen der Gewalt, die in der Situation von
1905 entstanden. Hier entstanden regelrechte »Laboratorien der Ge-
walt«, in denen Menschen sowohl als Akteure wie auch als Opfer
neue Gewalterfahrungen machten.3 Zwar hatte es Unruhen und kol-
lektive Gewalt auch vorher schon gegeben. Nun aber gab es eine
Steigerung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.
Wenn Gewalt vorher eine punktuelle und ephemere Erscheinung

1 Zur Zahl der Opfer unter den Staatsbeamten vgl. Daly, The Watchful State,
S. 134 u. 289. Zu den Opfern unter der Bauernschaft: Goehrke, Russischer
Alltag, Bd. 2, S. 258; zu Presnja vgl. Engelstein, Moscow 1905, S. 220f.;
Ascher, The Revolution of 1905. Russia in Disarray, S. 322.

2 Eine Ausnahme davon stellte der Aufstand auf den Lena-Goldfeldern im
Jahr 1912 dar. Melancon, »The Ninth Circle«, S. 766ff.

3 Karl Schlögel hat von St. Petersburg als dem »Laboratorium der Moderne«
gesprochen. Die Gewalterfahrung wird hier lediglich aus der Perspektive
der Intelligenz erwähnt. Schlögel, Jenseits des Großen Oktober, S. 92.



28

war, so erschütterte sie im Jahre 1905 das Imperium im Ganzen. Ein
wichtiger Aspekt bestand dabei in veränderten Rahmenbedingungen.
Das Gebälk der alten Ordnung war schon morsch, die Lebenswelten
von Bauern auf dem Land oder als Arbeitsmigranten in den Städten
hatten sich rapide verändert, neue Identitäten und Wahrnehmungen
bildeten sich heraus.4 Immer mehr Intellektuelle verloren das Ver-
trauen in das Bestehende und stellten die Autokratie grundsätzlich
infrage. Die Regierung flüchtete sich in einen Krieg gegen Japan und
verspielte die Aura der Macht durch ihre demütigenden Niederlagen
gegen einen vermeintlich zweitklassigen und minderwertigen Geg-
ner.5 All dies eröffnete der Gewalt mehr Angriffsfläche und ver-
schaffte ihr größere Wirkung. Es war eine Zeit zunehmender Mög-
lichkeiten der Grenzüberschreitung, die zunächst zögernd, dann
in immer größerem Maße genutzt wurden. Die damit verbundenen
individuellen und kollektiven Erfahrungs- und Lernprozesse ver-
änderten den Horizont des Denk-, Sag- und Machbaren. Wo sie es
noch nicht war, wurde Gewalt zu etwas Alltäglichem und zu einer
leichter verfügbaren Handlungsressource.6 Die Grenzen des Mög-
lichen sind nicht einfach sichtbar oder unmittelbar gegeben, sondern
ergeben sich durch soziale Praxis. Sie werden durch aktives Handeln
ausgetestet oder passiv erfahren: In diesem Sinne waren die revo-
lutionären Unruhen zu Beginn des Jahrhunderts ein Laboratorium
der Gewaltentgrenzung, das die Entstehung neuer »Erwartungs-
horizonte« zur Folge hatte.7 Das galt nicht nur für große Teile der
Bevölkerung, sondern auch für den Staat und das Militär. Militär-
einsatz im Inneren war im Zarenreich nichts grundsätzlich Neues,
aber doch auf die imperiale Peripherie oder das Land beschränkt
gewesen. Mit Kanonen auf die eigene, die »russische«, Bevölkerung
zu schießen, und dies nicht nur auf dem Land, sondern auch in den

4 Zum Wandel der bäuerlichen Lebenswelten siehe Goehrke, Russischer All-
tag, Bd. 2, S. 252ff.; zum Wandel von Identitäten und regionalen Konzep-
ten vgl. Sperling, Aufbruch der Provinz.

5 Hildermeier, Die Russische Revolution, S. 14–50.
6 Von diesem Motiv waren nicht zuletzt die Beiträge zu dem berühmten

»Vechi«-Band gekennzeichnet: Schlögel, Wegzeichen. Vgl. Golovkov, Bunt
po-russki, S. 606f.

7 Zum Begriff des »Erwartungshorizonts« vgl. Koselleck, »›Erfahrungs-
raum‹ und ›Erwartungshorizont‹«. Koselleck hatte damit die Wirkungen
der Aufklärung im Blick, aber der Begriff lässt sich meines Erachtens auch
auf andere Bereiche übertragen.
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Städten, war hingegen eine neue Qualität. Verfahren quasikolonialer
Repression schwappten damit in die Kernregionen des Imperiums –
kaum etwas anderes zeigte die Krise des Ancien Régime so deutlich
an.8 Schon während des Weltkriegs und dann in Revolution und
Bürgerkrieg konnte deshalb die Gewalt auf einem sehr hohen Ni-
veau wieder einsetzen.

Dieses Kapitel zielt auf das Auftreten militanter Gruppen im
Kontext der Ersten Russischen Revolution und damit auf eine
relativ weit entwickelte Form kollektiver Gewalt. Sie verdankte
ihr Entstehen den konkreten Bedingungen, basierte aber auch auf
bereits vorhandenen Traditionen. Es kann und soll hier keine Kul-
tur- und Sozialgeschichte der kollektiven Gewalt im Russischen
Kaiserreich dargelegt, sehr wohl aber das soziokulturelle Funda-
ment deutlich gemacht werden, aus dem sich die Gewalt des Jahres
1905 speiste. Es gilt sozusagen, die traditionellen Orte der Gewalt in
den verschiedenen Kulturen des Imperiums zu bestimmen. Dazu
gehört zunächst eine Charakterisierung staatlicher Herrschaft, dann
eine Erörterung der Rolle von Gewalt in der dörflichen Kultur und
ihre Übertragung auf urbane Räume im 19. Jahrhundert, schließlich
auch eine kurze Betrachtung intellektuell-revolutionärer und ter-
roristischer Gewalt. All diese Aspekte bilden gewissermaßen lose
Enden, die 1905 zusammenwirkten, zu neuen Möglichkeiten und
Erfahrungen führten.

8 Holquist, »Violent Russia, Deadly Marxism?«, bes. S. 636.
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Voraussetzungen

Herrschaft unter staatsfernen Bedingungen

Das Russische Kaiserreich war ein Vielvölker-Imperium, dem ein
moderner Kopf auf einem vormodernen Körper saß. Seit Peter I.
(1689–1725) bemühten sich verschiedene Herrscher, vor allem Ka-
tharina II. (1762–1796) und dann Alexander II. (1855–1881), aus
Russland einen modernen europäischen Staat zu machen, der erfolg-
reich den Status einer Großmacht beanspruchen konnte. Moderner
wurde Russland in diesen zweihundert Jahren schon, aber sicher
nicht modern – vor allem nicht seine überwiegend ländliche Bevöl-
kerung. Und selbst wenn man den Blick auf das urbane Russland
richtet und von erbeuteten europäischen Territorien und ihren Städ-
ten, wie zum Beispiel Warschau, einmal absieht, dann blieb St. Pe-
tersburg im Grunde bis zuletzt die einzige europäische Stadt – selbst
Moskau behielt bis ins 20. Jahrhundert viel von seinem »altrussi-
schen« Charme.9

Im Zentrum des Reiches residierte der Zar mit einer Bürokratie,
die mit gewissen Abstrichen als modern bezeichnet werden kann,
und beanspruchte, das Reich auf der Grundlage von Gesetzen zu
regieren. Mit der Schaffung eines unabhängigen Justizwesens war
überdies im Jahre 1864 im Ansatz eine Art Gewaltenteilung geschaf-
fen worden. Sie wurde dann freilich schon bald nach ihrer Ein-
führung aufgeweicht und 1881 halboffiziell suspendiert, weil die
Regierung in der Praxis mit ihren eigenen Neuerungen nicht zu-
rechtkam.10 Überhaupt erwies sich vieles, was auf dem Papier stand,
im Herrschaftsalltag schon auf der zweiten Ebene der kaiserlichen
Verwaltung in den Gouvernements als nicht praktikabel. Ob die
Gouverneure als Exponenten einer rational-bürokratischen Herr-
schaft effektiv auftreten konnten, hing im Wesentlichen von den
persönlichen Eigenschaften der Amtsinhaber ab. Meistens aber
ließen schon die Umstände vor Ort ein solches Modell nicht zu. So
waren die Gouverneure in der Regel keine modernen Verwalter,
sondern tendenziell hilflose Statthalter der Zarenmacht, die mit be-

9 Schlögel, Moskau lesen, S. 27ff.
10 Baberowski, Autokratie und Justiz, S. 615f. u. 770f.
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schränkten und unzureichenden Mitteln zu große Ansprüche ver-
wirklichen sollten. Der Beamtenstab war für die Größe der Herr-
schaftseinheiten sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht
reichlich bescheiden und auch die Polizeikräfte verloren sich in der
Weite des Landes wie Erbsen auf einem Fußballfeld. Der über-
tragene absolute Herrschaftsanspruch konnte im Alltag vor Ort nur
mithilfe einer Vielzahl von Kompromissen und Arrangements mit
dem eigenen Apparat, aber auch mit lokalen Honoratioren realisiert
werden.11

Letztlich lebte die Autorität der kaiserlichen Verwaltung vor
allem vom Glanz der Monarchie, die in vielfacher Weise lokal reprä-
sentiert wurde. Verzierte Steingebäude, goldbetresste Uniformen,
Orden oder Amtsketten und andere ikonografische Elemente bil-
deten einen Popanz, der wirkte, solange der Glaube an den »guten
Zaren« nicht erschüttert war.12 In gewisser Weise war diese Reprä-
sentation hohl, weil der Verwaltung in vielerlei Hinsicht die Mög-
lichkeiten fehlten, positiv gestalterisch zu regieren. So blieben Ver-
besserungen der Lebensbedingungen und Wohlfahrtsmaßnahmen
vor allem den Selbstverwaltungen (zemstvo) oder adliger Groß-
zügigkeit überlassen.13 Die Beamten des Zaren dagegen traten weni-
ger durch konkrete Taten hervor als vielmehr dadurch, dass sie öko-
nomische und gesellschaftliche Aktivitäten nicht behinderten. Dies

11 Robbins, The Tsar’s Viceroys, S. 241ff. Vgl. auch Schattenberg, Die kor-
rupte Provinz?, S. 135ff., bes. S. 150ff.

12 Wortman, Scenarios of Power.
13 Es spielte hier auch eine wichtige Rolle, dass sich die Beamten nach oben

zu verantworten hatten und deshalb sehr vorsichtig mit allem waren, was
von der Routine abwich. Mit den Großen Reformen in den 1860er-Jahren
waren in Städten und auf dem Lande Selbstverwaltungen eingerichtet
worden, die Aufgaben in den Bereichen Wohlfahrt und Wirtschaft wahr-
nehmen sollten. Es handelte sich dabei um nichtstaatliche Organisationen,
die über ein eigenes Budget aus bestimmten Steuereinnahmen verfügten
und unter Aufsicht der staatlichen Administration standen. Diese Einrich-
tungen waren eine Reaktion auf die mangelnde Fähigkeit der Staatsver-
waltung, in den genannten Bereichen wirksam zu sein. Zwischen Staats-
und Selbstverwaltung bestand eine Grundspannung, die oft in Konflikte
mündete, weil die Selbstverwaltungsorgane auch eine Bühne politischer
Opposition wurden. Grundsätzlich waren die Zemstvo-Mitglieder und
-Aktivisten ungleich freier und unabhängiger als die staatlichen Beamten.
Es muss daher nicht wundernehmen, dass sie in ihren Projekten mutiger
waren.
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mag nach heutigem Verständnis negativ klingen, war angesichts der
Verhältnisse aber mehr oder weniger normal. Man muss bedenken,
dass die meisten zarischen Untertanen des späten 19. und frühen
20. Jahrhunderts keine andere Form der Regierung kannten und in
der Regel nichts anderes als das Gewohnte von ihr erwarteten.

Repression war beileibe nicht die einzige Tätigkeit der zarischen
Verwaltung, bildete aber einen großen Teil davon. Diese wiederum
bezog sich vor allem auf die Sicherheit des Staates und erst in zweiter
Linie auf die der Untertanen. In der Praxis sah es oft so aus, dass
die zarische Ordnungsgewalt sehr eifrig jede Form tatsächlicher
oder vermeintlicher staatsfeindlicher Aktivitäten bekämpfte, zur Si-
cherheit der Untertanen aber nicht viel beizutragen hatte. In den
Dörfern zeigte sich oft jahrelang kein Polizist. Die ländlichen Poli-
zeikräfte im gesamten europäischen Teil des Imperiums zählten bis
zur Jahrhundertwende gerade einmal ein paar tausend Mann.14 Auch
nachfolgende Aufstockungen änderten daran kaum etwas: Im Alltag
war es nicht der Staat und nicht seine Polizei, die in den Dörfern für
Ordnung sorgte, sondern die Bauerngemeinden selbst. Die Priester
spielten dabei eine gewisse Rolle, vor allem aber die Dorfältesten, die
mit Amtsketten geschmückt den Staat vor Ort repräsentierten. Da
die Amtsinhaber für Verfehlungen im Amt haftbar gemacht werden
konnten, gewährleistete dies bis zu einem gewissen Grad den staat-
lichen Einfluss in den Dörfern, aber nicht mehr. Auch mit Amts-
kette blieben die Bauern allem voran Mitglieder ihrer Dorfgemein-
schaft.15

Letztendlich beanspruchte der Staat ein Gewaltmonopol, das er
allenfalls im urbanen Raum, auf dem Land dagegen so gut wie gar
nicht einlösen konnte. Diebe und Räuber wurden in der Regel von
den Bauern selbst verfolgt, denn die zuständigen Polizisten waren in
aller Regel viel zu weit entfernt, um in solchen Fällen wirksam ein-
greifen zu können. Abgesehen davon hatten die Bauern auch wenig
Interesse, die Polizei in ihre Dörfer zu holen, denn die Uniform der
Staatsdiener symbolisierte für sie in erster Linie Ärger und Pro-
bleme. Für gewöhnlich nämlich kamen die Vertreter des Staates nur
in die Dörfer, um die Interessen von Gutsbesitzern zur Geltung zu
bringen, die mit den Bauern in Konflikt geraten waren. Meistens
hatten dabei die Gutsbesitzer das offizielle Recht auf ihrer Seite,

14 Weissman, »Regular Police in Tsarist Russia«, S. 47f.
15 Feest, »In Amt und Würden?«, S. 112f.


